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(57) Zusammenfassung: Eine Steuerungsvorrichtung (40)
steuert ein Abgasreinigungssystem (20), welches einen Ab-
gasreinigungskatalysator (21), der in einem Abgasdurchlass
(11) einer Verbrennungskraftmaschine (10) eines Fahrzeugs
angeordnet ist, und eine elektrische Heizvorrichtung (23)
zum Aufheizen des Abgasreinigungskatalysators basierend
auf zugeführter elektrischer Leistung umfasst. Die Steue-
rungsvorrichtung umfasst eine Aktivitätserlangungseinheit
(43), welche derart konfiguriert ist, dass diese eine Aktivi-
tät des Abgasreinigungskatalysators erlangt, und eine Heiz-
steuerungseinheit (42), welche derart konfiguriert ist, dass
diese die elektrische Heizvorrichtung veranlasst, den Abgas-
reinigungskatalysator gemäß der Aktivität des Abgasreini-
gungskatalysators im Ansprechen auf einen Zündvorgang
des Fahrzeugs aufzuheizen. Die Steuerungsvorrichtung um-
fasst eine Berechnungseinheit (44), welche derart konfigu-
riert ist, dass diese einen zusätzlichen Heizbetrag für das
Abgas von der Verbrennungskraftmaschine gemäß der Ak-
tivität des Abgasreinigungskatalysators im Ansprechen dar-
auf berechnet, dass die Verbrennungskraftmaschine nach
dem Start des Aufheizens des Abgasreinigungskatalysators
durch die elektrische Heizvorrichtung gestartet werden soll,
und eine Antriebssteuerungseinheit (41), welche derart kon-
figuriert ist, dass diese eine Wärmemenge des Abgases von
der Verbrennungskraftmaschine gemäß dem zusätzlichen
Heizbetrag für das Abgas steuert.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldung

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert auf der
am 6. November 2017 eingereichten japanischen Pa-
tentanmeldung mit der Nr. 2017-214167, deren Of-
fenbarung hierin durch Inbezugnahme mit aufgenom-
men wird.

Technisches Gebiet

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft Verfah-
ren und Vorrichtungen zum Steuern eines Abgasrei-
nigungssystems für ein Fahrzeug.

Allgemeiner Stand der Technik

[0003] Ein in ein Fahrzeug eingebautes Abgassys-
tem einer Verbrennungskraftmaschine, die als Ma-
schine bezeichnet wird, umfasst einen Abgasreini-
gungskatalysator zum Reinigen von Abgas, das von
der laufenden Maschine abgegeben wird. Als der Ab-
gasreinigungskatalysator ist beispielsweise ein Drei-
Wege-Katalysator bekannt, der schädliche Kompo-
nenten, wie HC, CO und NOx, reinigen kann.

[0004] Die Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors hängt von der Temperatur des Abgasreini-
gungskatalysators ab. Ein Abgasreinigungskatalysa-
tor, dessen Temperatur seine Aktivitätstemperatur
nicht erreicht hat, kann sich negativ auf die Inbe-
triebnahme der Maschine auswirken und/oder eine
unzureichende Reinigung des Abgases bereitstellen.
Daher wurde der Abgasreinigungskatalysator zum
Starten der Maschine vorzugsweise aufgeheizt, um
die Temperatur des Abgasreinigungskatalysators auf
dessen Aktivitätstemperatur zu erhöhen und dadurch
das Abgas ausreichend zu reinigen.

[0005] Das Aufheizen des Abgasreinigungskataly-
sators kann beispielsweise durch das Abgas von
der Maschine durchgeführt werden, welches den Ab-
gasreinigungskatalysator durchlaufen hat, oder durch
ein System eines elektrisch beheizten Katalysators
(EHC) zum elektrischen Aufheizen des Abgasreini-
gungskatalysators mit einem Heizer oder anderen
ähnlichen Vorrichtungen.

[0006] Patentliteratur 1 offenbart eine Technologie
zum Aufheizen eines Abgasreinigungskatalysators
im Ansprechen auf einen Neustart einer Maschine ei-
nes Hybridfahrzeugs während einer Fahrt des Fahr-
zeugs, bei einer Bestimmung, dass die Temperatur
des Abgasreinigungskatalysators gleich oder niedri-
ger als dessen Aktivitätstemperatur ist.

[0007] Wenn bestimmt wird, dass der Ladezustand
(SOC) einer Sekundärbatterie nicht ausreicht, um
den Abgasreinigungskatalysator aufzuheizen, be-

wirkt diese Technologie, dass der Zündzeitpunkt der
Maschine verzögert wird, wodurch sich die Wärme-
menge des Abgases erhöht. Diese Erhöhung der
Wärmemenge des Abgases heizt den Abgasreini-
gungskatalysator zusätzlich auf.

Zitierungsliste

Patentliteratur

[0008] [PTL 1] JP 10-288028 A

Kurzfassung der Erfindung

[0009] Die Offenbarung von Patentliteratur 1 be-
stimmt, ob die Wärmemenge des Abgases von der
Maschine erhöht werden soll, in Abhängigkeit davon,
ob der SOC der Sekundärbatterie ausreichend ist,
wenn die Temperatur des Abgasreinigungskatalysa-
tors gleich oder niedriger als dessen Aktivitätstempe-
ratur ist.

[0010] Selbst wenn die Temperatur des Abgasreini-
gungskatalysators deutlich niedriger als dessen Ak-
tivitätstemperatur ist, so dass ein schnelles Aufhei-
zen des Abgasreinigungskatalysators erforderlich ist,
kann die Offenbarung von Patentliteratur 1 die Wär-
memenge des Abgases von der Maschine nicht erhö-
hen, was zu einer Verlangsamung der Zunahmera-
te der Temperatur des Abgasreinigungskatalysators
führt.

[0011] Selbst wenn die Temperatur der Abgasreini-
gung nahe an der Aktivitätstemperatur liegt, kann die
Offenbarung von Patentliteratur 1 die Wärmemen-
ge des Abgases von der Maschine erhöhen, wenn
der SOC der Sekundärbatterie unzureichend ist. Da-
durch kann die Temperatur des Abgases übermä-
ßig erhöht werden, was zu einem übermäßigen Ver-
brauch des Kraftstoffes führt.

[0012] In Anbetracht der vorstehenden Probleme
sollen mit der vorliegenden Offenbarung Verfahren
und Vorrichtungen zum Steuern eines Abgasreini-
gungssystems für ein Fahrzeug bereitgestellt wer-
den, die jeweils in der Lage sind, einen Abgasreini-
gungskatalysator gemäß dem Aktivierungslevel, das
heißt dem Aktivitätsgrad, des Abgasreinigungskata-
lysators schnell aufzuheizen, während der Kraftstoff-
verbrauch reduziert wird.

[0013] Die vorliegende Offenbarung stellt eine
Steuerungsvorrichtung zum Steuern eines Abgas-
reinigungssystems bereit. Das Abgasreinigungssys-
tem umfasst einen Abgasreinigungskatalysator, der
in einem Abgasdurchlass einer Verbrennungskraft-
maschine eines Fahrzeugs angeordnet ist, und eine
elektrische Heizvorrichtung zum Aufheizen des Ab-
gasreinigungskatalysators basierend auf der zuge-
führten elektrischen Leistung. Die Steuerungsvorrich-
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tung umfasst eine Aktivitätserlangungseinheit, wel-
che derart konfiguriert ist, dass diese eine Aktivi-
tät des Abgasreinigungskatalysators erlangt, und ei-
ne Heizsteuerungseinheit, welche derart konfiguriert
ist, dass diese die elektrische Heizvorrichtung ver-
anlasst, den Abgasreinigungskatalysator gemäß der
Aktivität des Abgasreinigungskatalysators im Anspre-
chen auf einen Zündvorgang des Fahrzeugs aufzu-
heizen. Die Steuerungsvorrichtung umfasst eine Be-
rechnungseinheit, welche derart konfiguriert ist, dass
diese einen zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas
von der Verbrennungskraftmaschine gemäß der Ak-
tivität des Abgasreinigungskatalysators im Anspre-
chen darauf berechnet, dass die Verbrennungskraft-
maschine nach dem Start des Aufheizens des Abgas-
reinigungskatalysators durch die elektrische Heiz-
vorrichtung gestartet werden soll. Die Steuerungs-
vorrichtung umfasst eine Antriebssteuerungseinheit,
welche derart konfiguriert ist, dass diese eine Wärme-
menge des Abgases von der Verbrennungskraftma-
schine gemäß dem zusätzlichen Heizbetrag für das
Abgas steuert.

[0014] Gemäß der vorliegenden Offenbarung wird
der Abgasreinigungskatalysator durch die elektri-
sche Heizvorrichtung entsprechend der Aktivität
des Abgasreinigungskatalysators schnell aufgeheizt.
Die Berechnungseinheit berechnet den zusätzlichen
Heizbetrag für das Abgas von der Verbrennungskraft-
maschine entsprechend der Aktivität des Abgasrei-
nigungskatalysators im Ansprechen darauf, dass die
Verbrennungskraftmaschine nach Beginn des Auf-
heizens des Abgasreinigungskatalysators durch die
elektrische Heizvorrichtung gestartet werden soll. Die
Antriebssteuerungseinheit steuert die Wärmemenge
des Abgases von der Verbrennungskraftmaschine
gemäß dem zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas.

[0015] Mit dieser Konfiguration ist es möglich, ge-
mäß der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators in
geeigneter Weise sowohl

1. die Wärmemenge, die durch die elektrische
Heizvorrichtung auf das Abgas aufgebracht wer-
den soll, als auch

2. die Wärmemenge des Abgases, zu steuern.

[0016] Dies ermöglicht somit ein schnelles Aufhei-
zen des Abgasreinigungskatalysators bei gleichzeiti-
ger Reduktion des Kraftstoffverbrauchs.

[0017] Darüber hinaus stellt die vorliegende Offen-
barung ein Verfahren zum Steuern eines Abgasrei-
nigungssystems bereit, das durch die vorstehende
Steuerungsvorrichtung implementiert werden kann.

[0018] Das Verfahren umfasst die folgenden Schritte

1. Erlangen einer Aktivität des Abgasreinigungs-
katalysators,

2. Aufheizen des Abgasreinigungskatalysators
unter Verwendung der elektrischen Heizvorrich-
tung gemäß der Aktivität des Abgasreinigungs-
katalysators im Ansprechen auf einen Zündvor-
gang des Fahrzeugs,

3. Berechnen eines zusätzlichen Heizbetrags für
das Abgas von der Verbrennungskraftmaschine
gemäß der Aktivität des Abgasreinigungskataly-
sators im Ansprechen auf eine Anforderung zum
Starten der Verbrennungskraftmaschine,

4. Steuern einer Wärmemenge des Abgases von
der Verbrennungskraftmaschine gemäß dem
zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas.

Figurenliste

[0019] Die vorstehend beschriebene Aufgabe, wei-
tere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Offenbarung werden aus der folgenden Be-
schreibung der Ausführungsformen unter Bezugnah-
me auf die beigefügten Abbildungen ersichtlicher, in
denen

Fig. 1 eine Abbildung ist, welche eine Kon-
figuration eines Fahrzeugantriebssystems dar-
stellt, das eine Steuerungsvorrichtung für ein Ab-
gasreinigungssystem gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform umfasst;

Fig. 2 ein Diagramm ist, welches eine Beziehung
zwischen einer Aktivität und einer Temperatur
eines Abgasreinigungskatalysators darstellt;

Fig. 3 ein Diagramm ist, welches eine Beziehung
zwischen der Wärmemenge eines Abgases und
einem Energiedefizit darstellt;

Fig. 4 ein Diagramm ist, welches eine Beziehung
zwischen der abgegebenen Energie und einer
Geschwindigkeit eines Fahrzeugs darstellt;

Fig. 5(a) und Fig. 5(b) Diagramme sind, wel-
che jeweils eine Beziehung zwischen der Wär-
memenge des Abgases, einer Beschleunigung
und der HC-Menge im Abgas darstellen, wenn
der Abgasreinigungskatalysator semi-aktiv ist,

Fig. 6 ein Flussdiagramm ist, welches eine Steu-
erroutine für das Abgasreinigungssystem ge-
mäß der beispielhaften Ausführungsform dar-
stellt;

Fig. 7 ein Zeitdiagramm ist, welches die Arbeits-
weise des Abgasreinigungssystems gemäß der
Ausführung der Steuerroutine darstellt;
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Fig. 8 ein Zeitdiagramm ist, welches die Arbeits-
weise des Abgasreinigungssystems gemäß der
Ausführung der Steuerroutine darstellt; und

Fig. 9 ein Zeitdiagramm ist, welches die Arbeits-
weise des Abgasreinigungssystems gemäß der
Ausführung der Steuerroutine darstellt.

Beschreibung der Ausführungsform

[0020] Wie in Fig. 1 dargestellt ist, umfasst ein An-
triebssystem 1 für ein Fahrzeug eine Verbrennungs-
kraftmaschine 10, die im Folgenden einfach als Ma-
schine 10 bezeichnet wird, ein Abgasreinigungssys-
tem 20 zur Reinigung von Abgas von der Maschine
10, einen Leistungsmechanismus 30, einen Wech-
selrichter 37, eine Hochspannungsbatterie 38 und ei-
ne Steuerungsvorrichtung 40.

[0021] Der Leistungsmechanismus 30 umfasst ei-
nen ersten Motor-Generator (im Folgenden als ein
„erster MG“ bezeichnet) 31, einen zweiten Motor-Ge-
nerator (im Folgenden als ein „zweiter MG“ bezeich-
net) 32, einen Leistungsteiler 33 und einen Unterset-
zungsgetriebemechanismus 34.

[0022] Hauptsächlich dienen die Maschine 10 und
der zweite MG 32 jeweils als eine Leistungsmaschi-
ne für Antriebsräder 35 des Fahrzeugs. Die Maschi-
ne 10 umfasst eine Kurbelwelle, und sowohl der erste
als auch der zweite MG 31 und 32 umfassen jeweils
eine Drehwelle, und die Kurbelwelle der Maschine
10, die Drehwelle des ersten MG 31 und die Dreh-
welle des zweiten MG 32 sind über den Leistungs-
teiler 33, der als ein Leistungsaufteilungsmechanis-
mus dient, miteinander gekoppelt. Der Leistungstei-
ler 33 ist beispielsweise aus einem Planetengetriebe-
mechanismus aufgebaut. Die Drehwelle des zweiten
MG 32 ist über den Untersetzungsgetriebemechanis-
mus 34 mit einer Achse 36 des Fahrzeugs gekoppelt.

[0023] Der erste MG 31 und der zweite MG 32 sind
über den Wechselrichter 37 mit der Hochspannungs-
batterie 38 verbunden. Sowohl der erste MG 31 als
auch der zweite MG 32 sind derart konfiguriert, dass
diese elektrische Leistung über den Wechselrichter
37 dem anderen daraus zuführen und elektrische
Leistung über den Wechselrichter 37 von dem ande-
ren daraus aufnehmen.

[0024] Das Abgasreinigungssystem 20 umfasst ei-
nen Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21 und ei-
nen Partikelentfernungsabschnitt 22, die in einem
Abgasdurchlass 11 der Maschine 10 angeordnet
sind. Der Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21
umfasst einen Abgasreinigungskatalysator, wie bei-
spielsweise einen Dreiwegekatalysator. Der Partikel-
entfernungsabschnitt 22 umfasst beispielsweise ei-
nen Benzinpartikelfilter (GPF) oder einen Vierwege-
GPF, der einen GPF und einen vom GPF getrage-
nen Katalysator umfasst. Der Partikelentfernungsab-

schnitt 22 dient zur Entfernung von Partikeln im Ab-
gas.

[0025] Zu beachten ist, dass in Fig. 1 der einzel-
ne Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21 und der
einzelne Partikelentfernungsabschnitt 22 im Abgas-
durchlass 11 so angeordnet sind, dass der einzelne
Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21 stromauf-
wärts des einzelnen Partikelentfernungsabschnitts
22 angeordnet ist, und der einzelne Partikelent-
fernungsabschnitt 22 stromabwärts des einzelnen
Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 angeord-
net ist. Eine Mehrzahl von Abgasreinigungskatalysa-
torabschnitten 21 kann verwendet werden, und glei-
chermaßen kann eine Mehrzahl von Partikelentfer-
nungsabschnitten 22 verwendet werden. Die Reihen-
folge der Abschnitte 21 und 22 im Abgasdurchlass 11
ist nicht auf die Reihenfolge des/der Abschnitts/Ab-
schnitte 21 und des/der Abschnitts/Abschnitte 22 von
stromaufwärts des Abgasdurchlasses 11 nach strom-
abwärts davon beschränkt. Der Partikelentfernungs-
abschnitt 22 kann in Abhängigkeit der Reinigungsfä-
higkeit des Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21
entfernt werden.

[0026] In Fig. 1 sind der Abgasreinigungskatalysa-
torabschnitt 21 und der Partikelentfernungsabschnitt
22 so angeordnet, dass diese näher an einem mit der
Maschine 10 gekoppelten Ende des Abgasdurchlas-
ses 11 liegen, diese können jedoch auch so angeord-
net sein, dass diese näher an dem anderen Ende des
Abgasdurchlasses 11 liegen. Das Anordnen des Ab-
gasreinigungskatalysatorabschnitts 21 und des Par-
tikelentfernungsabschnitts 22, so dass diese von der
Maschine 10 weiter entfernt liegen, ermöglicht, dass
die Temperatur des Abgases, das durch die Abschnit-
te 21 und 22 strömt, abnimmt, was zu einer Verringe-
rung des Druckverlusts des Abgases führt.

[0027] Der Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21
umfasst einen EHC 23, der als eine elektrische Heiz-
vorrichtung dient. Für den EHC 23 ist eine Leistungs-
zuführschaltung 24 vorgesehen. Der EHC 23, der
den Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21 bildet,
ist aus einem leitfähigen Widerstand, der als ein Trä-
ger dient, und dem Abgasreinigungskatalysator, der
von dem leitfähigen Widerstand getragen wird, auf-
gebaut und ist mit der Leistungszuführschaltung 24
verbunden. Die Hochspannungsbatterie 38 versorgt
den EHC 23 über die Leistungszuführschaltung 24
mit elektrischer Leistung. Diese Leistungszuführung
zu dem EHC 23 erregt bzw. bestromt den leitfähigen
Widerstand des EHC 23, und die Erregung des leit-
fähigen Widerstands bewirkt, dass der leitfähige Wi-
derstand als ein Heizer dient, so dass der Abgasreini-
gungskatalysatorabschnitt 21 einschließlich des Ab-
gasreinigungskatalysators aufgeheizt werden kann.

[0028] In dem Abgasreinigungskatalysatorabschnitt
21 kann der Abgasreinigungskatalysator ganz durch
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den leitfähigen Widerstand des EHC 23 getragen
sein, oder dieser kann teilweise durch den leitfähigen
Widerstand des EHC 23 getragen sein.

[0029] Beispielsweise kann der Träger für den Ab-
gasreinigungskatalysator aus dem leitfähigen Wider-
stand und einem nicht leitfähigen Element bestehen;
der leitfähige Widerstand ist stromaufwärts des nicht
leitfähigen Elements angeordnet. Auf diese Weise
kann ein stromaufwärtiger Teil des Abgasreinigungs-
katalysators, der vom leitfähigen Widerstand getra-
gen ist, durch den EHC 23 aufgeheizt werden. Die
Erregung des EHC 23 bewirkt, dass der Abgasreini-
gungskatalysatorabschnitt 21 vollständig aufgeheizt
wird. Auf diese Weise kann daher ein anderer Teil
des Abgasreinigungskatalysators, der nicht vom leit-
fähigen Widerstand des EHC 23 getragen ist, indirekt
aufgeheizt werden.

[0030] Die vorliegende Ausführungsform beschreibt
den EHC 23 als ein Beispiel für die elektrische Heiz-
vorrichtung, als die elektrische Heizvorrichtung kann
jedoch eine andere Vorrichtung verwendet werden,
die aus einem Mechanismus aufgebaut ist, der den
Abgasreinigungskatalysator aufheizen kann, wenn
dieser erregt wird.

[0031] Die dem EHC 23 zugeführte elektrische Leis-
tung wird durch die Leistungszuführschaltung 24 ge-
steuert. Die Leistungszuführschaltung 24 umfasst ei-
ne Erregungsleistungssteuerungseinheit (nicht ge-
zeigt), die einen Schaltkreis und eine weitere Schal-
tungskomponente umfasst, und die Erregungsleis-
tungssteuerungseinheit wandelt die Spannung der
von der Hochspannungsbatterie 38 zugeführten elek-
trischen Leistung in eine andere Spannung um und/
oder glättet die Spannung der elektrischen Leistung
oder die umgewandelte Spannung und führt die um-
gewandelte und/oder geglättete Spannung der elek-
trischen Leistung zu dem EHC 23.

[0032] Das Abgasreinigungssystem 20 umfasst Ab-
gassensoren 25 und 26, die entsprechend an einem
Einlass und einem Auslass des Abgasreinigungska-
talysatorabschnitts 21 angeordnet sind. Das Abgas-
reinigungssystem 20 umfasst einen Temperatursen-
sor 27, der an dem Abgasreinigungskatalysatorab-
schnitt 21 angeordnet und derart konfiguriert ist, dass
dieser die Temperatur des Abgases erfasst, das den
EHC 23 durchläuft. Jeder der Abgassensoren 25 und
26 entspricht einem Abgassensor, wie beispielsweise
einem Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Sensor, einem Sau-
erstoffsensor oder einem anderen Sensor, zum Mes-
sen des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses des Abgases,
ob das Abgas fett oder mager ist, und/oder der ande-
ren Parameter des Abgases.

[0033] Die Steuerungsvorrichtung 40 entspricht ei-
ner elektronischen Steuerungseinheit (ECU), und
diese ist hauptsächlich aus einem Mikrocomputer ge-

bildet. Die Steuerungsvorrichtung 40 umfasst eine
Antriebssteuerungseinheit 41, eine Heizsteuerungs-
einheit 42, eine Aktivitätserlangungseinheit 43 und ei-
ne Berechnungseinheit 44.

[0034] Die Antriebssteuerungseinheit 41 steuert die
Maschine 10 und steuert den Wechselrichter 37, um
den ersten MG 31 und den zweiten MG 32 gemäß
den Antriebsbedingungen des Fahrzeugs zu steuern.

[0035] Die Heizsteuerungseinheit 42 steuert die
Leistungszuführschaltung 24, um die dem EHC 23
zuzuführende Erregungsleistung zu steuern.

[0036] Die Aktivitätserlangungseinheit 43 erlangt die
Aktivität des Abgasreinigungskatalysators.

[0037] Die Berechnungseinheit 44 berechnet basie-
rend auf der Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors einen zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas von
der Maschine 10 im Ansprechen auf eine Anforde-
rung zum Starten der Maschine 10.

[0038] Die Antriebssteuerungseinheit 41 steuert die
Wärmemenge des Abgases von der Maschine 10
entsprechend dem von der Berechnungseinheit 44
berechneten zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas.

[0039] Die Steuerungsvorrichtung 40 empfängt Si-
gnale, die entsprechend von verschiedenen am Fahr-
zeug montierten Sensoren 50 eingegeben werden.

[0040] Die verschiedenen Sensoren 50 können bei-
spielsweise einen Außentemperatursensor 51, ei-
nen Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 52 zur Mes-
sung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs und einen
Gaspedalsensor 53 zur Messung einer gewählten
Position eines Gaspedals entsprechend einer betä-
tigten Position eines Gaspedals umfassen.

[0041] Die Steuerungsvorrichtung 40 kann auch Si-
gnale empfangen, die beispielsweise von einem
Wechselschalter und einem Bremsschalter eingege-
ben werden. Der Wechselschalter misst eine betätig-
te Position eines Schalthebels, und der Bremsschal-
ter misst eine Betätigung einer Bremse.

[0042] Für den Leistungsbetrieb des Fahrzeugs ist
die Steuerungsvorrichtung 40 derart konfiguriert,
dass dieses den Leistungsteiler 33 veranlasst, eine
Antriebsleistung der Maschine 10 in eine erste An-
triebsleistung für ein erstes System einschließlich des
ersten MG 31 und eine zweite Antriebsleistung für
ein zweites System einschließlich der Achse 36 des
Fahrzeugs aufzuteilen. Die erste Antriebskraft treibt
den ersten MG 31 an, um dadurch den ersten MG
31 zu veranlassen, elektrische Leistung zu erzeugen,
und die erzeugte elektrische Leistung treibt den zwei-
ten MG 32 an, und die zweite Antriebskraft treibt die
Achse 36 des Fahrzeugs rotierend an, um dadurch
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die Antriebsräder 35 rotierend anzutreiben. Die vom
ersten MG 31 erzeugte elektrische Leistung treibt den
zweiten MG 32 an, um dadurch zu bewirken, dass der
zweite MG 32 die Achse 36 des Fahrzeugs rotierend
antreibt, um dadurch die Antriebsräder 35 rotierend
anzutreiben.

[0043] Für eine schnelle Beschleunigung des Fahr-
zeugs ist die Steuerungsvorrichtung 40 derart konfi-
guriert, dass dieses zusätzlich zu der vom ersten MG
31 erzeugten elektrischen Leistung elektrische Leis-
tung der Hochspannungsbatterie 38 zu dem zweiten
MG 32 führt, wodurch die Antriebsleistung des zwei-
ten MG 32 erhöht wird.

[0044] Zum Verlangsamen des Fahrzeugs ist die
Steuerungsvorrichtung 40 derart konfiguriert, dass
diese eine Regenerationsfunktion, das heißt, eine re-
generative Bremsfunktion, ausführt, die den zweiten
MG 32 basierend auf der Antriebsleistung der An-
triebsräder 35 antreibt, um den zweiten MG 32 zu
veranlassen, als ein Leistungsgenerator zu dienen,
wodurch kinetische Energie des Fahrzeugs in elek-
trische Leistung umgewandelt und die umgewandel-
te elektrische Leistung in der Hochspannungsbatte-
rie 38 gespeichert wird. Dadurch wird die Hochspan-
nungsbatterie 38 geladen.

[0045] Während der Inbetriebnahme des Fahrzeugs
oder in Zeitspannen geringer Last des Fahrzeugs
treibt die Steuerungsvorrichtung 40 den zweiten MG
32 basierend auf der elektrischen Leistung der Hoch-
spannungsbatterie 38 an, während der gestoppte Zu-
stand der Maschine 10 aufrechterhalten wird, um da-
durch den zweiten MG 32 zur Erzeugung von An-
triebsleistung zu veranlassen. Dies treibt die An-
triebsräder 35 basierend auf der vom zweiten MG
32 erzeugten Antriebsleistung rotierend an, wodurch
das Fahrzeug veranlasst wird, in einem Elektrofahr-
zeug (EV)-Modus zu fahren. Zu beachten ist, dass die
Zeitspannen geringer Last des Fahrzeugs Zeitspan-
nen darstellen, in denen das Fahrzeug eine geringe-
re Kraftstoffwirtschaftlichkeit aufweist.

[0046] Für die Inbetriebnahme der Maschine 10 ver-
anlasst die Steuerungsvorrichtung 40, dass der erste
MG 31 basierend auf der elektrischen Leistung der
Hochspannungsbatterie 38 angetrieben wird, so dass
die vom ersten MG 31 erzeugte Antriebsleistung über
den Leistungsteiler 33 auf die Kurbelwelle übertragen
wird. Dies treibt die Kurbelwelle der Maschine 10 ro-
tierend an, wodurch die Maschine 10 gestartet wird.

[0047] Die Heizsteuerungseinheit 42 erregt den
EHC 23 nach Bedarf, um den Abgasreinigungskata-
lysator für die Inbetriebnahme der Maschine 10 auf-
zuheizen. Während des Antriebs der Maschine 10
durchläuft das Abgas von der Maschine 10 den Ab-
gasreinigungskatalysatorabschnitt 21 und den Par-
tikelentfernungsabschnitt 22. Dies kann dazu füh-

ren, dass der Abgasreinigungskatalysatorabschnitt
21 durch das Abgas aufgeheizt wird.

[0048] Die Heizsteuerungseinheit 42 kann basie-
rend auf der Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors, die von der Aktivitätserlangungseinheit 43 er-
langt wird, bestimmen, ob der EHC 23 erregt werden
soll.

[0049] Die Aktivitätserlangungseinheit 43 kann die
Aktivität des Abgasreinigungskatalysators beispiels-
weise basierend auf der vom Temperatursensor 27
erfassten Temperatur des Abgasreinigungskatalysa-
torabschnitts 21 bestimmen. Die vom Temperatur-
sensor 27 erfasste Temperatur des Abgasreinigungs-
katalysatorabschnitts 21 kann als die Temperatur des
vom Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21 getra-
genen Abgasreinigungskatalysators betrachtet wer-
den.

[0050] Die Aktivitätserlangungseinheit 43 kann die
Aktivität des Abgasreinigungskatalysators auch ba-
sierend auf der Menge zumindest einer Reinigungs-
Sollkomponente, wie NOx oder HC, die im Abgas
enthalten ist, sowohl am Einlass als auch am Aus-
lass des Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21,
die von dem entsprechenden der Abgassensoren 25
und 26 erfasst wird, bestimmen.

[0051] Die Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors hängt von der Temperatur des Abgasreini-
gungskatalysators ab. Ein Abgasreinigungskatalysa-
tor, dessen Temperatur dessen vorbestimmte Aktivi-
tätstemperatur nicht erreicht hat, kann sich negativ
auf die Inbetriebnahme der Maschine auswirken und/
oder eine unzureichende Reinigung des Abgases be-
wirken.

[0052] Die Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors kann beispielsweise unter Verwendung einer
NOx-Reinigungsfähigkeit des Abgasreinigungskata-
lysators bewertet werden. Die NOx-Reinigungsfähig-
keit des Abgasreinigungskatalysators stellt einen In-
dikator dar, der definiert, dass die maximale Reini-
gungsfähigkeit des Katalysators auf 100 % eingestellt
ist.

[0053] Wie in Fig. 2 dargestellt ist, hängt die
NOx-Reinigungsfähigkeit des Abgasreinigungskata-
lysators von der Temperatur T des Abgasreini-
gungskatalysators ab. Insbesondere steigt die NOx-
Reinigungsfähigkeit des Abgasreinigungskatalysa-
tors rasch an, wenn die Temperatur T des Abgasrei-
nigungskatalysators in einem Temperaturbereich von
etwa 300 °C bis etwa 400 °C liegt.

[0054] Hier ist ein Wert der Temperatur T des Abgas-
reinigungskatalysators, wenn die NOx-Reinigungs-
fähigkeit des Abgasreinigungskatalysators zu 95 %
wird, als eine vollständig aktive Temperatur Ta defi-
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niert, und ein Wert der Temperatur T des Abgasreini-
gungskatalysators, wenn die NOx-Reinigungsfähig-
keit des Abgasreinigungskatalysators zu 50 % wird,
ist als eine semi-aktive Temperatur Ts definiert.

[0055] Das heißt, die Aktivität des Abgasreinigungs-
katalysators ändert sich in Abhängigkeit von der Tem-
peratur T des Abgasreinigungskatalysators.

[0056] Wenn ein Wert der Temperatur T des Abgas-
reinigungskatalysators niedriger ist als die semi-ak-
tive Temperatur Ts (T < Ts), kann der Abgasreini-
gungskatalysator als inaktiv bewertet werden. Wenn
ein Wert der Temperatur T des Abgasreinigungska-
talysators gleich oder höher als die semi-aktive Tem-
peratur Ts und niedriger als die vollständig aktive
Temperatur Ta ist (Ts ≤ T < Ta), kann der Abgasrei-
nigungskatalysator als semi-aktiv oder halbaktiv be-
wertet werden. Wenn ein Wert der Temperatur T des
Abgasreinigungskatalysators gleich oder höher als
die vollständig aktive Temperatur Ta ist (T ≥ Ta), kann
der Abgasreinigungskatalysator als vollständig aktiv
bewertet werden.

[0057] Zu beachten ist, dass die NOx-Reinigungs-
fähigkeit des Abgasreinigungskatalysators ein Bei-
spiel des Indikators für die Aktivität des Abgasrei-
nigungskatalysators ist. Eine Reinigungsfähigkeit für
eine andere im Abgas enthaltene Reinigungs-Soll-
komponente, wie beispielsweise eine Kohlenwasser-
stoffkomponente oder CO, kann ebenfalls als der In-
dikator für die Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors verwendet werden.

[0058] Die Heizsteuerungseinheit 42 kann derart
konfiguriert sein, dass diese als ein Energiedefizit
E eine Energie berechnet, die erforderlich ist, damit
die Temperatur T des Abgasreinigungskatalysators
die vollständig aktive Temperatur Ta erreicht, gemäß
der Temperaturdifferenz zwischen einem Messwert
des Temperatursensors 27 und der vollständig akti-
ven Temperatur Ta. Außerdem kann die Heizsteue-
rungseinheit 42 derart konfiguriert sein, dass diese
den EHC 23 entsprechend der Größe des Energie-
defizits E erregt.

[0059] Als weiteres Beispiel kann die Heizsteue-
rungseinheit 42 derart konfiguriert sein, dass diese
den EHC 23 mit einer vorbestimmten Ausgangsspan-
nung erregt, wenn ein Aktivitätsniveau des Abgasrei-
nigungskatalysators dem semi-aktiven Niveau oder
dem nicht aktiven Niveau entspricht, oder den EHC
23 nicht erregt, wenn ein Aktivitätsniveau des Abgas-
reinigungskatalysators ein vollständig aktives Niveau
erreicht hat.

[0060] Die Heizsteuerungseinheit 42 kann auch un-
ter Verwendung eines weiteren Indikators zusätz-
lich zur Aktivität des Abgasreinigungskatalysators be-
stimmen, ob der EHC 23 bestromt werden soll. Um

die Hochspannungsbatterie 38 zu schützen, kann
die Heizsteuerungseinheit 42 den EHC 23 beispiels-
weise nur dann erregen, wenn die Außentemperatur
oder der SOC der Hochspannungsbatterie 38 gleich
oder höher als ein entsprechender vorbestimmter
Wert ist.

[0061] Die Berechnungseinheit 44 berechnet einen
zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas von der Ma-
schine 10 als eine Funktion der Aktivität des Abgas-
reinigungskatalysators, die von der Aktivitätserlan-
gungseinheit 43 erlangt wird, im Ansprechen auf eine
Anforderung zum Starten der Maschine 10.

[0062] Zu beachten ist, dass der zusätzliche Heiz-
betrag für das Abgas eine zusätzliche Wärmemen-
ge darstellt, die zu einer normalen Wärmemenge des
Abgases hinzuzufügen ist; die normale Wärmemen-
ge des Abgases wird basierend auf vorbestimmten,
normalen Antriebsbedingungen der Maschine 10 be-
stimmt.

[0063] Keine Zugabe von Wärme zu dem Abgas
führt zu keinem Anstieg der Temperatur des Abgas-
reinigungskatalysators.

[0064] Die Berechnungseinheit 44 reduziert vor-
zugsweise den zusätzlichen Heizbetrag für das Ab-
gas gemäß der Zunahme der Aktivität des Abgasrei-
nigungskatalysators. Da das Energiedefizit E mit zu-
nehmender Aktivität des Abgasreinigungskatalysa-
tors abnimmt, reduziert die Berechnungseinheit 44
vorzugsweise den zusätzlichen Heizbetrag für das
Abgas, wenn das Energiedefizit E abnimmt.

[0065] Falls der zusätzliche Heizbetrag für das Ab-
gas von der Maschine 10 übermäßig groß ist, kann
sich dies negativ auf den Antrieb der Maschine 10
auswirken. Aus diesem Grund wird, wie in Fig. 3 dar-
gestellt ist, der zusätzliche Heizbetrag für das Abgas
vorzugsweise auf dessen für die Maschine 10 zuläs-
sigen Höchstbetrag Wmax eingestellt, wenn das En-
ergiedefizit E ein vorbestimmtes Energieniveau Es
überschritten hat, so dass der Abgasreinigungskata-
lysator inaktiv ist. Das Energieniveau Es stellt ein Ni-
veau des Energiedefizits E dar, das erforderlich ist,
wenn die Temperatur T des Abgasreinigungskataly-
sators der semi-aktiven Temperatur Ts entspricht.

[0066] Der Höchstbetrag Wmax für den zusätzlichen
Heizbetrag für das Abgas, der für die Maschine 10
zulässig ist, wird bestimmt, um zumindest einen der
folgenden Umstände zu verhindern



DE 11 2018 005 755 T5    2020.07.16

8/23

1. dass die Kraftstoffwirtschaftlichkeit der Ma-
schine 10 übermäßig verschlechtert wird,

2. dass die Menge an Emissionen im Abgas der
Maschine 10 übermäßig verschlechtert wird,

3. dass die Menge an Emissionen im Abgas
am Auslass des Abgasreinigungskatalysatorab-
schnitts 21 übermäßig verschlechtert wird.

[0067] Wenn das Energiedefizit E einem positiven
Wert niedriger oder gleich dem vorbestimmten En-
ergieniveau Es entspricht, so dass der Abgasreini-
gungskatalysator semi-aktiv ist, ist es vorzuziehen,
den zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas entspre-
chend der Änderung der Aktivität des Abgasreini-
gungskatalysators und/oder der Änderung des Ener-
giedefizits E zu ändern.

[0068] Insbesondere ist es möglich, zu veranlassen,
dass der zusätzliche Heizbetrag für das Abgas ei-
ner Änderung der Aktivität des Abgasreinigungskata-
lysators oder einer Änderung des Energiedefizits E
folgt. Es ist auch möglich, den zusätzlichen Heizbe-
trag für das Abgas zu jeder Zeit schrittweise zu än-
dern, wenn die Aktivität des Abgasreinigungskataly-
sators oder das Energiedefizit E irgendeine von meh-
reren vorbestimmten Schwellen überschreitet.

[0069] Ferner kann die Berechnungseinheit 44 den
zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas zusätzlich zur
Aktivität des Abgasreinigungskatalysators gemäß der
Geschwindigkeit des Fahrzeugs und/oder der Be-
schleunigung des Fahrzeugs berechnen.

[0070] Insbesondere kann die Berechnungseinheit
44 den zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas ge-
mäß einem von dem Fahrzeuggeschwindigkeitssen-
sor 52 gemessenen Wert und/oder einem vom Gas-
pedalsensor 53 gemessenen Wert berechnen.

[0071] Darüber hinaus kann die Berechnungseinheit
44 den zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas gemäß
dem Energiedefizit E und/oder einer von dem Abgas-
reinigungskatalysatorabschnitt 21 abgegebenen En-
ergiemenge berechnen.

[0072] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, steigt die von
dem Abgasreinigungskatalysatorabschnitt 21 abge-
gebene Energiemenge mit zunehmender Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs und auch mit zunehmender
Temperatur T des Abgasreinigungskatalysators. Aus
diesen Korrelationen ist die Berechnungseinheit 44 in
der Lage, die von dem Abgasreinigungskatalysator-
abschnitt 21 abgegebene Energiemenge gemäß der
durch den Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 52 ge-
messenen Geschwindigkeit des Fahrzeugs und der
unter Verwendung des Temperatursensors 27 be-
rechneten Temperatur T des Abgasreinigungskataly-
sators zu berechnen.

[0073] Die Berechnungseinheit 44 kann den zusätz-
lichen Heizbetrag für das Abgas auch gemäß der
Menge zumindest einer Reinigungs-Sollkomponente,
die im Abgas von der Maschine 10 enthalten ist, be-
rechnen.

[0074] Beispielsweise ändert sich die Menge der
Kohlenwasserstoff (HC)-Komponente im Abgas in
Abhängigkeit von der Wärmemenge des Abga-
ses und der Beschleunigung des Fahrzeugs (siehe
Fig. 5(a) und Fig. 5(b)).

[0075] Zu beachten ist, dass Fig. 5(a) eine Menge
der HC-Komponente in dem von der Maschine 10
abgegebenen Abgas für jede der Wärmemengen für
das Abgas unter Verwendung einer entsprechenden
von durchgehenden Konturen darstellt. Diese Kontu-
ren, die jeweils die Menge der HC-Komponente in
dem von der Maschine 10 abgegebenen Abgas dar-
stellen, sind entlang eines Pfeils in Fig. 5(a) in auf-
steigender Reihenfolge angeordnet. Darüber hinaus
stellt Fig. 5(b) eine Menge der HC-Komponente im
Abgas am Auslass des Abgasreinigungskatalysator-
abschnitts 21 unter Verwendung einer entsprechen-
den von durchgehenden Konturen dar. Diese Kontu-
ren, die jeweils die Menge der HC-Komponente im
Abgas am Auslass des Abgasreinigungskatalysator-
abschnitts 21 darstellen, sind entlang eines Pfeils in
Fig. 5(b) in aufsteigender Reihenfolge angeordnet. In
Fig. 5(b) stellen gestrichelte Konturen die jeweiligen
Konturen dar, die in Fig. 5(a) dargestellt sind.

[0076] Eine Gerade L1 in Fig. 5(b) stellt dar, dass
der zusätzliche Heizbetrag für das Abgas auf null ein-
gestellt ist, und eine Gerade L2 stellt den Höchstbe-
trag (siehe Wmax in Fig. 3) für den zusätzlichen Heiz-
betrag für das Abgas dar.

[0077] Wie in Fig. 5(a) dargestellt ist, nimmt die Men-
ge der HC-Komponente in dem von der Maschine 10
abgegebenen Abgas mit zunehmender Wärmemen-
ge des Abgases zu. Zusätzlich nimmt, wie in Fig. 5(b)
dargestellt ist, die Menge der HC-Komponente im
Abgas am Auslass des Abgasreinigungskatalysator-
abschnitts 21 mit zunehmender Beschleunigung des
Fahrzeugs zu.

[0078] Die Beschleunigung des Fahrzeugs ist pro-
portional zur tatsächlichen Position eines Gaspedals
des Fahrzeugs, so dass die Berechnungseinheit 44
vorzugsweise den vom Gaspedalsensor 53 gemes-
senen Wert, den zusätzlichen Heizbetrag für das Ab-
gas, während die Menge der HC-Komponente relativ
gering ist, berechnet.

[0079] Wenn die Wärmemenge des Abgases, das
heißt, der Heizwert des Abgases, kleiner als die Ge-
rade L1 ist, kann es schwierig sein, den Abgasreini-
gungskatalysator basierend auf dem Abgas aufzuhei-
zen.
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[0080] Wenn die Wärmemenge des Abgases größer
als die Gerade L2 ist, kann die Kraftstoffwirtschaft-
lichkeit übermäßig verschlechtert sein oder die Men-
ge an HC im Abgas kann übermäßig erhöht sein.

[0081] Aus diesem Grund wird der zusätzliche Heiz-
betrag für das Abgas vorzugsweise so berechnet,
dass sich die Gesamtwärmemenge des Abgases in
einem Bereich zwischen den Geraden L1 und L2 be-
findet.

[0082] Insbesondere dann, wenn beispielsweise das
Aktivitätsniveau des Abgasreinigungskatalysators im
Bereich inaktiver Niveaus liegt, ist es vorzuziehen,
den zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas so zu be-
rechnen, dass die Gesamtwärmemenge des Abga-
ses relativ zu der Beschleunigung auf der Geraden
L2 liegt.

[0083] Als ein weiteres Beispiel, wenn das Aktivitäts-
niveau des Abgasreinigungskatalysators im Bereich
semi-aktiver Niveaus liegt, ist es vorzuziehen,

1. den zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas
so zu berechnen, dass die Gesamtwärmemenge
des Abgases, welche den zusätzlichen Heizbe-
trag umfasst, relativ zur Beschleunigung im Be-
reich zwischen den Geraden L1 und L2 liegt,

2. die Gesamtwärmemenge des Abgases von
der Geraden L2 zur Geraden L1 zu reduzieren,
so dass diese kleiner wird, wenn sich die Aktivität
des Abgases basierend auf dem Aufheizen des
Abgases dem vollständig aktiven Niveau annä-
hert.

[0084] Die Antriebssteuerungseinheit 41 führt eine
Steuerung zum Erhöhen der Wärmemenge des Ab-
gases von der Verbrennungskraftmaschine 10 ent-
sprechend dem von der Berechnungseinheit 44 be-
rechneten zusätzlichen Heizbetrag durch. Beispiels-
weise ist die Antriebssteuerungseinheit 41 in der La-
ge, eine Zündverzögerungsposition der Maschine 10
ausgehend von einer regulären geregelten Position,
eine Soll-Leerlaufdrehzahl der Maschine 10 ausge-
hend von einer regulären geregelten Drehzahl und/
oder einen erforderlichen Betrag an elektrischer Leis-
tung ausgehend von einem regulären geregelten Be-
trag zu erhöhen, wodurch die Wärmemenge des Ab-
gases erhöht wird.

[0085] Nachfolgend wird ein Steuerungsverfahren,
das heißt eine Steuerroutine, die von der Steuerungs-
vorrichtung 40 für das Abgasreinigungssystem 20
ausgeführt werden soll, unter Bezugnahme auf Fig. 6
beschrieben.

[0086] Diese Steuerroutine umfasst

1. einen Aktivitätserlangungsschritt, das heißt
Schritt S103, zum Erlangen eines Niveaus der
Aktivität des Abgasreinigungskatalysators,

2. Heizsteuerungsschritte, das heißt Schrit-
te S101 und S104 bis S106, zum Veranlas-
sen, dass die elektrische Heizvorrichtung den
Abgasreinigungskatalysator entsprechend dem
Niveau des Aktivitätsniveaus des Abgasreini-
gungskatalysators im Ansprechen auf einen
Zündungs-An-Vorgang, das heißt einen Aktivie-
rungsvorgang, des Fahrzeugs aufheizt,

3. Berechnungsschritte, das heißt Schritte S107
bis S110, zum Berechnen des zusätzlichen
Heizbetrags für das Abgas von der Maschine
10 entsprechend dem Aktivitätsniveau des Ab-
gasreinigungskatalysators unter der Bedingung,
dass die Maschine 10 gestartet werden soll,

4. einen Antriebssteuerungsschritt, das heißt
Schritt S111, zum Steuern der Wärmemenge
des Abgases von der Maschine 10 gemäß dem
berechneten zusätzlichen Heizbetrag.

[0087] Zunächst bestimmt die Steuerungsvorrich-
tung 40 in Schritt S101, ob sich das Fahrzeug in
einem Zündungs-An-Zustand befindet. Befindet sich
das Fahrzeug beispielsweise in einem Bereitschafts-
An-Zustand, das heißt einem Bereitschaftszustand,
bestimmt die Steuerungsvorrichtung 40, dass sich
das Fahrzeug in dem Zündungs-An-Zustand, das
heißt einem aktivierten Zustand, befindet (JA in
Schritt S101). Bei der Bestimmung, dass sich das
Fahrzeug in dem Zündungs-An-Zustand befindet,
geht die Steuerroutine zu Schritt S102 über. Andern-
falls beendet die Steuerungsvorrichtung 40 die Steu-
erroutine bei der Bestimmung, dass sich das Fahr-
zeug nicht in dem Zündungs-An-Zustand befindet.

[0088] In Schritt S102 nimmt die Steuerungsvorrich-
tung 40 Bezug auf die Außentemperatur und einen
Wert des SOC der Hochspannungsbatterie 38 und
bestimmt anhand der Referenzergebnisse, ob eine
Erregung des EHC 23 möglich ist. Zum Beispiel be-
stimmt die Steuerungsvorrichtung 40, dass eine Er-
regung des EHC 23 möglich ist, wenn die Außen-
temperatur gleich oder höher als eine vorbestimm-
te Schwellentemperatur ist und der Wert des SOC
gleich oder höher als ein vorbestimmter Schwellen-
wert ist. Wenn bestimmt wird, dass eine Erregung
des EHC 23 möglich ist (JA in Schritt S102), geht die
Steuerroutine zu Schritt S103 über. Wenn andernfalls
bestimmt wird, dass eine Erregung des EHC 23 nicht
möglich ist (NEIN in Schritt S102), beendet die Steue-
rungsvorrichtung 40 die Steuerroutine.

[0089] In Schritt S103 erlangt die Steuerungsvor-
richtung 40 das Aktivitätsniveau des Abgasreini-
gungskatalysators, und danach geht die Steuerrou-
tine zu Schritt S104 über. Die Steuerungsvorrich-
tung 40 kann in Schritt S103 das Aktivitätsniveau
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des Abgasreinigungskatalysators beispielsweise als
eine Funktion der vom Temperatursensor 27 gemes-
senen Temperatur des Abgasreinigungskatalysator-
abschnitts 21 erhalten, oder diese kann das Aktivi-
tätsniveau des Abgasreinigungskatalysators als eine
Funktion der Menge einer im Abgas enthaltenen Rei-
nigungs-Sollkomponente erhalten, die von zumindest
einem der Abgassensoren 25 und 26 gemessen wird.

[0090] In Schritt S104 berechnet die Steuerungsvor-
richtung 40 eine Energie, die erforderlich ist, damit
die Temperatur T des Abgasreinigungskatalysators
die vollständig aktive Temperatur Ta erreicht, als das
Energiedefizit E, und danach geht die Steuerroutine
zu Schritt S105 über. In Schritt S104 berechnet die
Steuerungsvorrichtung 40 beispielsweise das Ener-
giedefizit E gemäß einer Temperaturdifferenz ΔT zwi-
schen

1. einer tatsächlichen Temperatur des Abgas-
reinigungskatalysators, die beispielsweise einer
Temperatur T1 entspricht, die bei der Ausfüh-
rung von Schritt S104 gemessen wird,

2. der vollständig aktiven Temperatur Ta.

[0091] Das heißt, die Steuerungsvorrichtung 40 be-
rechnet das Energiedefizit E beispielsweise gemäß
der Temperaturdifferenz ΔT, die durch die folgende
Gleichung ΔT = Ta - T1 ausgedrückt wird.

[0092] In Schritt S105 bestimmt die Steuerungsvor-
richtung 40, ob es notwendig ist, den Abgasreini-
gungskatalysator basierend auf der Erregung des
EHC 23 aufzuheizen.

[0093] Wenn bestimmt wird, dass das Energiedefi-
zit E größer als null ist (E > 0), bestimmt die Steue-
rungsvorrichtung 40, dass es notwendig ist, den Ab-
gasreinigungskatalysator aufzuheizen (JA in Schritt
S105), die Steuerungsvorrichtung 40 führt eine Erre-
gung des EHC 23 durch, um dadurch den Abgasrei-
nigungskatalysator basierend auf dem erregten EHC
23 in Schritt S106 aufzuheizen.

[0094] Andernfalls bestimmt die Steuerungsvorrich-
tung 40 bei der Bestimmung, dass das Energiedefi-
zit E gleich oder kleiner null ist (E ≤ 0), dass es nicht
nötig ist, den Abgasreinigungskatalysator aufzuhei-
zen (NEIN in Schritt S105), und danach beendet die
Steuerungsvorrichtung 40 die Steuerroutine.

[0095] Nach der Ausführung des Vorgangs in Schritt
S106 bestimmt die Steuerungsvorrichtung 40 in
Schritt S107, ob die Maschine 10 angetrieben wird.
Bei der Bestimmung, dass die Maschine 10 angetrie-
ben wird (JA in Schritt S107), berechnet die Steue-
rungsvorrichtung 40 in Schritt S108 einen vorliegen-
den Wert des Energiedefizits E als ein Energiede-
fizit Ef. Wenn andernfalls bestimmt wird, dass die
Maschine 10 nicht angetrieben wird (NEIN in Schritt

S107), führt die Steuerungsvorrichtung 40 kontinuier-
lich ein Aufheizen des Abgasreinigungskatalysators
basierend auf dem erregten EHC 23 durch.

[0096] In Schritt S108 ist die Steuerungsvorrichtung
40 in der Lage, das Energiedefizit Ef nach dem glei-
chen Ansatz zu berechnen wie der obige Ansatz zur
Berechnung des Energiedefizits E in Schritt S104.

[0097] Insbesondere kann die Steuerungsvorrich-
tung 40 eine tatsächliche Temperatur des Abgasrei-
nigungskatalysators erhalten, die beispielsweise ei-
ner bei der Ausführung von Schritt S108 gemesse-
nen Temperatur T2 entspricht. Dann kann die Steue-
rungsvorrichtung 40 das Energiedefizit Ef gemäß der
Temperaturdifferenz ΔT berechnen, die durch die fol-
gende Gleichung ΔT = Ta - T2 ausgedrückt wird.

[0098] Nach Neuberechnung des Energiedefizits Ef
in Schritt S108 geht die Steuerroutine zum Schritt
S109 über.

[0099] In Schritt S109 bestimmt die Steuerungsvor-
richtung 40, ob ein zusätzliches Aufheizen des Ab-
gasreinigungskatalysators erforderlich ist.

[0100] Die Steuerungsvorrichtung 40 bestimmt ins-
besondere, dass es notwendig ist, ein zusätzliches
Aufheizen des Abgasreinigungskatalysators durch-
zuführen, wenn bestimmt wird, dass das Energiede-
fizit Ef größer als null ist (Ef > 0) (JA in Schritt S109).
Dann führt die Steuerungsvorrichtung 40 den folgen-
den Vorgang in Schritt S110 aus.

[0101] In Schritt S109 bestimmt die Steuerungsvor-
richtung 40, dass es nicht notwendig ist, ein zu-
sätzliches Aufheizen des Abgasreinigungskatalysa-
tors durchzuführen, wenn bestimmt wird, dass das
Energiedefizit Ef gleich oder kleiner als null ist (Ef ≤
0) (NEIN in Schritt S109). Dann führt die Steuerungs-
vorrichtung 40 den folgenden Vorgang in Schritt S112
aus.

[0102] In Schritt S110 berechnet die Steuerungsvor-
richtung 40 den zusätzlichen Heizbetrag für das Ab-
gas von der Maschine 10. Die Steuerungsvorrichtung
40 berechnet den zusätzlichen Heizbetrag beispiels-
weise als eine Funktion des Energiedefizits Ef.

[0103] Wenn beispielsweise, wie in Fig. 3 dargestellt
ist, das Energiedefizit Ef größer ist als das Energieni-
veau Es (Ef > Es), was bedeutet, dass der Abgasreini-
gungskatalysator inaktiv ist, kann die Steuerungsvor-
richtung 40 den zusätzlichen Heizbetrag auf dessen
Höchstbetrag Wmax einstellen, beispielsweise einen
Wert auf der in Fig. 5(b) dargestellten Geraden L2,
der für die Maschine 10 zulässig ist.

[0104] Als ein weiteres Beispiel kann die Steue-
rungsvorrichtung 40, wenn das Energiedefizit Ef grö-
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ßer als null und gleich oder kleiner als das Energieni-
veau Es ist (0 < Ef ≤ Es), was bedeutet, dass der Ab-
gasreinigungskatalysator semi-aktiv ist, den zusätzli-
chen Heizbetrag in einer Kurve so ändern, dass die
Änderungsrate des zusätzlichen Heizbetrags mit ab-
nehmendem Energiedefizit Ef abnimmt.

[0105] Im Anschluss an den Vorgang in Schritt S110
führt die Steuerungsvorrichtung 40 eine Steueraufga-
be durch, die darin besteht, die Wärmemenge des
Abgases gemäß dem in Schritt S110 berechneten zu-
sätzlichen Heizbetrag in Schritt S111 zu erhöhen. Da-
nach geht die Steuerroutine zu Schritt S112 über.

[0106] In Schritt S112 berechnet die Steuerungsvor-
richtung 40 die Eingabeenergie Eh, die seit der Aus-
führung von Schritt S104 bis zur vorliegenden Zeit
von Schritt S112 für das Aufheizen des Abgasreini-
gungskatalysators geladen wurde. Die Steuerungs-
vorrichtung 40 kann die Eingabeenergie Eh beispiels-
weise gemäß der elektrischen Leistung, die von der
Hochspannungsbatterie 38 zu dem EHC 23 geführt
wurde, und der zeitlichen Änderung der Temperatur
des Abgases von der Maschine 10 berechnen.

[0107] Als weiteres Beispiel kann die Steuerungs-
vorrichtung 40 die Eingabeenergie Eh gemäß einer
spezifischen Wärme des Abgasreinigungskatalysa-
tors und der Temperaturdifferenz (T3 - T1) berech-
nen, zwischen

1. einer tatsächlichen Temperatur des Abgasrei-
nigungskatalysators, welche beispielsweise ei-
ner Temperatur T3 entspricht, die bei der Aus-
führung von Schritt S112 gemessen wird,

2. der Temperatur T1 des Abgasreinigungskata-
lysators, die bei der Ausführung von Schritt S104
gemessen wird.

[0108] Nach der Ausführung des Vorgangs in Schritt
S112 geht die Steuerroutine zu Schritt S113 über.

[0109] In Schritt S113 bestimmt die Steuerungsvor-
richtung 40, ob das Aufheizen des Abgasreinigungs-
katalysators abgeschlossen wurde.

[0110] Insbesondere vergleicht die Steuerungsvor-
richtung 40 in Schritt S113 das in Schritt S103 be-
rechnete Energiedefizit E mit der in Schritt S112 be-
rechneten Eingabeenergie Eh hinsichtlich der Grö-
ße. Die Steuerungsvorrichtung 40 kehrt zu dem Vor-
gang in Schritt S101 zurück und führt die Steuerrou-
tine ausgehend von dem Vorgang in Schritt S101
durch, wenn bestimmt wird, dass die Eingabeenergie
Eh kleiner als das Energiedefizit E ist (Eh < E). An-
dernfalls beendet die Steuerungsvorrichtung 40 die
Steuerroutine, wenn bestimmt wird, dass die Einga-
beenergie Eh gleich oder größer als das Energiede-
fizit E ist (Eh ≥ E).

[0111] Anstelle des Vorgangs in den jeweiligen
Schritten S112 und S113 kann die Steuerungsvor-
richtung 40 bestimmen, ob das Aktivitätsniveau des
Abgasreinigungskatalysators dem vollständig aktiven
Niveau entspricht, und bestimmen, ob das Aufhei-
zen des Abgasreinigungskatalysators abgeschlos-
sen wurde, wenn bestimmt wird, ob das Aktivitäts-
niveau des Abgasreinigungskatalysators unmittelbar
vor dem Vorgang in Schritt S112 dem vollständig akti-
ven Niveau entspricht. Insbesondere kann die Steue-
rungsvorrichtung 40 die Temperatur T3 des Abgas-
reinigungskatalysators unmittelbar vor dem Vorgang
in Schritt S112 erhalten und bestimmen, ob die erhal-
tene Temperatur T3 höher als die vollständig aktive
Temperatur Ta ist.

[0112] Wenn bestimmt wird, dass die erhaltene
Temperatur T3 niedriger ist als die vollständig aktive
Temperatur Ta ist (T3 < Ta), kann die Steuerungsvor-
richtung 40 zu dem Vorgang in Schritt S101 zurück-
kehren und die Steuerroutine ausgehend von dem
Vorgang in Schritt S101 durchführen. Andererseits
kann die Steuerungsvorrichtung 40 bei der Bestim-
mung, dass die erhaltene Temperatur T3 gleich oder
höher als die vollständig aktive Temperatur Ta ist (T3
≥ Ta), die Steuerroutine beenden.

[0113] Im Folgenden wird die Arbeitsweise des Ab-
gasreinigungssystems 20 entsprechend der Ausfüh-
rung der Steuerroutine mit Bezug auf jeweilige Zeit-
diagramme der Fig. 7 bis Fig. 9 beschrieben. In je-
dem der Zeitdiagramme stellt die horizontale Achse
die Zeit dar, und die vertikale Achse stellt in der Rei-
henfolge von oben des entsprechenden Diagramms
dar,

1. wie die Fahrzeuggeschwindigkeit im Laufe der
Zeit verändert wird,

2. wie der Aktivierungszustand, das heißt der
Zündungs-An-Zustand, des Fahrzeugs im Laufe
der Zeit verändert wird,

3. wie der Erregungszustand des EHC 23 im
Laufe der Zeit verändert wird,

4. wie die Temperatur des Abgasreinigungska-
talysatorabschnitts 21 im Laufe der Zeit verän-
dert wird,

5. wie das Energiedefizit E im Laufe der Zeit ver-
ändert wird,

6. wie die an den EHC 23 angelegte Spannung
im Laufe der Zeit verändert wird,

7. wie die Aktivität des Abgasreinigungskataly-
sators im Laufe der Zeit verändert wird,

8. wie die Wärmemenge des Abgases im Laufe
der Zeit verändert wird,
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9. wie die Zugabe oder Nicht-Zugabe des zu-
sätzlichen Heizbetrags im Laufe der Zeit verän-
dert wird,

10. wie die tatsächliche Position des Gaspedals
im Laufe der Zeit verändert wird.

[0114] Fig. 7 stellt diese Parameter schematisch
in einem Fall dar, in dem das Aktivitätsniveau des
Abgasreinigungskatalysators innerhalb des Bereichs
der inaktiven Niveaus liegt, Fig. 8 stellt diese Pa-
rameter schematisch in einem Fall dar, in dem das
Aktivitätsniveau des Abgasreinigungskatalysators in-
nerhalb des Bereichs der semi-aktiven Niveaus liegt.
Fig. 9 stellt diese Parameter schematisch in einem
Fall dar, in dem das Aktivitätsniveau des Abgasreini-
gungskatalysators das vollständig aktive Niveau er-
reicht hat.

[0115] Wie in Fig. 7 dargestellt ist, gelangt das Fahr-
zeug zum Zeitpunkt t1 in den Zündungs-An-Zustand,
so dass das Energiedefizit E berechnet wird. Als Er-
gebnis der Berechnung wird bestimmt, dass der Ab-
gasreinigungskatalysator inaktiv ist, und daher wird
bestimmt, dass ein Aufheizen des Abgasreinigungs-
katalysators erforderlich ist. Dadurch wird eine Erre-
gung des EHC 23 durchgeführt. Die kontinuierliche
Erregung des EHC 23 führt dazu, dass die Tempera-
tur des Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 mit
der Zeit ansteigt.

[0116] Zum Zeitpunkt t2 wird das Gaspedal auf An
geschaltet bzw. betätigt, so dass die Maschine 10 ge-
startet werden muss. Dies bewirkt, dass das Ener-
giedefizit berechnet wird. Als Ergebnis der Berech-
nung wird bestimmt, dass der Abgasreinigungska-
talysator inaktiv ist, und der zusätzliche Heizbetrag,
welcher der Wärmemenge des Abgases hinzuzufü-
gen ist, wird auf den für die Maschine 10 zulässigen
Höchstbetrag Wmax eingestellt.

[0117] Es ist zu beachten, dass in Fig. 7 eine gestri-
chelte Kurve zeigt, wie die Wärmemenge vom Zeit-
punkt t2 bis zum Zeitpunkt t4 verändert wird, wäh-
rend kein zusätzlicher Heizbetrag zugegeben wird.
Das heißt, die Differenz zwischen der tatsächlichen
Kurve und der gestrichelten Kurve stellt den zusätzli-
chen Heizbetrag dar, welcher der Wärmemenge des
Abgases hinzugefügt werden soll.

[0118] Die Fahrzeuggeschwindigkeit nimmt zu, wäh-
rend das Gaspedal auf An geschaltet ist.

[0119] Sowohl der EHC 23 als auch das Abgas von
der Maschine 10 erwärmen den Abgasreinigungs-
katalysatorabschnitt 21, um dadurch die Tempera-
tur des Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 zu
erhöhen. Dies führt dazu, dass die Temperatur des
Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 zum Zeit-
punkt t3 die semi-aktive Temperatur Ts erreicht hat.
Dies bewirkt, dass der zusätzliche Heizbetrag für das

Abgas von der Maschine 10 im Wesentlichen linear
abnimmt, wenn das Energiedefizit im Wesentlichen
linear abnimmt.

[0120] Die Temperatur des Abgasreinigungskataly-
satorabschnitts 21 steigt weiter an, so dass diese
zum Zeitpunkt t4 die vollständig aktive Temperatur
Ta erreicht hat. Zum Zeitpunkt t4 hat das Energie-
defizit null erreicht, so dass die Zugabe von Wärme
zum Abgas von der Maschine 10 gestoppt wird und
die Erregung des EHC 23 gestoppt wird. Zum Zeit-
punkt t4 wird das Gaspedal auf Aus geschaltet, so
dass die Fahrzeuggeschwindigkeit auf eine konstan-
te Geschwindigkeit eingestellt wird.

[0121] Wie in Fig. 8 dargestellt ist, gelangt das Fahr-
zeug zum Zeitpunkt t11 in den Zündungs-An-Zu-
stand, so dass das Energiedefizit E berechnet wird.
Als Ergebnis der Berechnung wird bestimmt, dass
der Abgasreinigungskatalysator inaktiv ist, und daher
wird bestimmt, dass ein Aufheizen des Abgasreini-
gungskatalysators erforderlich ist. Dies bewirkt, dass
eine Erregung des EHC 23 durchgeführt wird. Die
kontinuierliche Erregung des EHC 23 bewirkt, dass
die Temperatur des Abgasreinigungskatalysatorab-
schnitts 21 mit der Zeit ansteigt.

[0122] Zum Zeitpunkt t12 wird das Gaspedal auf An
geschaltet, so dass die Maschine 10 gestartet werden
soll. Dies bewirkt, dass das Energiedefizit berechnet
wird. Als Ergebnis der Berechnung wird bestimmt,
dass der Abgasreinigungskatalysator inaktiv ist, und
der dem Abgas zuzugebende zusätzliche Heizbetrag
wird auf den für die Maschine 10 zulässigen Höchst-
betrag Wmax eingestellt.

[0123] Es ist zu beachten, dass in Fig. 8 eine gestri-
chelte Kurve zeigt, wie die Wärmemenge vom Zeit-
punkt t12 bis zum Zeitpunkt t14 verändert wird, wäh-
rend kein zusätzlicher Heizbetrag zugegeben wird.
Das heißt, die Differenz zwischen der tatsächlichen
Kurve und der gestrichelten Kurve stellt der zusätzli-
che Heizbetrag dar, welcher der Wärmemenge des
Abgases hinzugefügt werden soll.

[0124] Die Fahrzeuggeschwindigkeit nimmt zu, wäh-
rend das Gaspedal An ist.

[0125] Sowohl der EHC 23 als auch das Abgas von
der Maschine 10 erwärmen den Abgasreinigungs-
katalysatorabschnitt 21, um dadurch die Tempera-
tur des Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 zu
erhöhen. Dies führt dazu, dass die Temperatur des
Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 zum Zeit-
punkt t13 unmittelbar nach dem Zeitpunkt t12 die se-
mi-aktive Temperatur Ts erreicht hat. Dies bewirkt,
dass der zusätzliche Heizbetrag für das Abgas von
der Maschine 10 im Wesentlichen linear abnimmt,
wenn das Energiedefizit im Wesentlichen linear ab-
nimmt.
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[0126] Die Temperatur des Abgasreinigungskataly-
satorabschnitts 21 steigt weiter an, so dass diese
zum Zeitpunkt t14 die vollständig aktive Temperatur
Ta erreicht hat. Zum Zeitpunkt t14 hat das Energie-
defizit null erreicht, so dass die Zugabe von Wärme
zu dem Abgas von der Maschine 10 gestoppt wird
und die Erregung des EHC 23 gestoppt wird. Wäh-
rend sich das Gaspedal vom Zeitpunkt t14 bis zum
Zeitpunkt 115 in dem An-Zustand befindet, wird die
Maschine 10 unter vorbestimmten Betriebsbedingun-
gen betrieben, so dass eine konstante Wärmemenge
des Abgases erhalten wird, kein zusätzlicher Heizbe-
trag, welcher dem Abgas zuzuführen ist, verhindert
jedoch, dass die Temperatur des Abgasreinigungs-
katalysators ansteigt. Zum Zeitpunkt 115 wird das
Gaspedal auf Aus geschaltet, so dass die Fahrzeug-
geschwindigkeit auf eine konstante Geschwindigkeit
eingestellt wird.

[0127] Wie in Fig. 9 dargestellt ist, gelangt das Fahr-
zeug zum Zeitpunkt t21 in den Zündungs-An-Zu-
stand, so dass das Energiedefizit E berechnet wird.
Als Ergebnis der Berechnung wird bestimmt, dass
der Abgasreinigungskatalysator inaktiv ist, und da-
her wird bestimmt, dass ein Aufheizen des Abgas-
reinigungskatalysators erforderlich ist. Dies bewirkt,
dass eine Erregung des EHC 23 durchgeführt wird.
Die kontinuierliche Erregung des EHC 23 führt dazu,
dass die Temperatur des Abgasreinigungskatalysa-
torabschnitts 21 mit der Zeit ansteigt.

[0128] Der EHC 23 erwärmt den Abgasreinigungs-
katalysatorabschnitt 21, um dadurch die Tempera-
tur des Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 zu
erhöhen. Dies führt dazu, dass die Temperatur des
Abgasreinigungskatalysatorabschnitts 21 zum Zeit-
punkt t22 die semi-aktive Temperatur Ts erreicht hat.
Dies bewirkt, dass der zusätzliche Heizbetrag für das
Abgas von der Maschine 10 mit abnehmendem En-
ergiedefizit abnimmt.

[0129] Die Temperatur des Abgasreinigungskataly-
satorabschnitts 21 steigt weiter an, so dass diese
zum Zeitpunkt t23 die vollständig aktive Temperatur
Ta erreicht hat. Zum Zeitpunkt t24 hat das Energie-
defizit null erreicht, so dass die Erregung des EHC 23
gestoppt wird.

[0130] Zum Zeitpunkt t24 ist das Gaspedal auf An
geschaltet, so dass die Maschine 10 gestartet werden
soll. Dies bewirkt, dass das Energiedefizit berechnet
wird. Als Ergebnis der Berechnung wird bestimmt,
dass der Abgasreinigungskatalysator vollständig ak-
tiv ist, so dass die Maschine 10 ohne irgendeinen
zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas angetrieben
wird.

[0131] Während sich das Gaspedal von dem Zeit-
punkt t24 bis zum Zeitpunkt t25 in dem An-Zustand
befindet, wird die Maschine 10 unter vorbestimmten

normalen Betriebsbedingungen betrieben, so dass
eine konstante Wärmemenge des Abgases erhal-
ten wird, kein dem Abgas zuzuführender zusätzlicher
Heizbetrag verhindert jedoch, dass die Temperatur
des Abgasreinigungskatalysators ansteigt. Zum Zeit-
punkt t25 wird das Gaspedal auf Aus geschaltet, so
dass die Fahrzeuggeschwindigkeit auf eine konstan-
te Geschwindigkeit eingestellt wird.

[0132] Wie vorstehend beschrieben ist, ist die Steue-
rungsvorrichtung 40 derart konfiguriert, dass dieses
den Abgasreinigungskatalysator gemäß der Aktivi-
tät des Abgasreinigungskatalysators im Ansprechen
auf einen Zündungs-An-Betrieb des Fahrzeugs so
schnell wie möglich erwärmt.

[0133] Insbesondere ist die Berechnungseinheit 44
derart konfiguriert, dass diese den zusätzlichen Heiz-
betrag für das Abgas von der Maschine 10 gemäß
der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators im An-
sprechen darauf berechnet, dass die Maschine 10
gestartet werden soll, und die Antriebssteuerungsein-
heit 41 steuert die Wärmemenge des Abgases von
der Maschine 10 gemäß dem berechneten zusätzli-
chen Heizbetrag.

[0134] Mit dieser Konfiguration ist es möglich, ge-
mäß der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators in
geeigneter Weise sowohl 1. die Wärmemenge, die
durch den EHC 23 auf das Abgas aufgebracht wer-
den soll, als auch 2. die Wärmemenge des Abgases
zu berechnen.

[0135] Dies ermöglicht somit eine schnelle Erwär-
mung des Abgasreinigungskatalysators, während ei-
ne Reduktion des Kraftstoffverbrauchs ermöglicht
wird.

[0136] Zu beachten ist, dass die beispielhafte Aus-
führungsform mit einem Fall beschrieben wurde, in
dem die Steuerungsvorrichtung 40 aus einer einzel-
nen Steuerungseinheit aufgebaut ist, die Steuerungs-
vorrichtung 40 ist jedoch nicht auf diesen Fall be-
schränkt.

[0137] Die Steuerungsvorrichtung 40 kann bei-
spielsweise aus mehreren Steuerungseinheiten auf-
gebaut sein, welche umfassen: (a) eine Hybrid-
ECU zur Gesamtsteuerung der Gesamtheit eines Hy-
bridfahrzeugs, (b) eine Maschinen-ECU zur Steue-
rung der Maschine 10, und (c) eine MG-ECU zur
Steuerung des Wechselrichters 37, um dadurch die
MGs 31 und 32 zu steuern.

[0138] Bei dieser Modifikation kann die Hybrid-ECU
derart konfiguriert sein, dass diese Steuersignale
und/oder Daten an die Maschinen-ECU und/oder die
MG-ECU überträgt und Steuersignale und/oder Da-
ten von der Maschinen-ECU und/oder der MG-ECU
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empfängt, um dadurch die Maschine 10 und die MGs
31 und 32 zu steuern.

[0139] Die Maschinen-ECU oder die MG-ECU kann
derart konfiguriert sein, dass diese die Leistungszu-
führschaltung 24 steuert, um dadurch die Erregungs-
leistung für den EHC 23 zu steuern. Alternativ kann
eine spezielle ECU für die Steuerung der Leistungs-
zuführschaltung 24 vorgesehen sein, um dadurch die
Erregungsleistung für den EHC 23 zu steuern.

[0140] Die vorliegende Offenbarung wurde gemäß
der beispielhaften Ausführungsform beschrieben. Die
vorliegende Offenbarung ist jedoch nicht auf die bei-
spielhafte Ausführungsform und die vorstehend be-
schriebenen Strukturen beschränkt. Die vorliegende
Offenbarung kann verschiedene Modifikationen und
Umgestaltungen innerhalb des Äquivalenzbereichs
der vorliegenden Offenbarung umfassen. Darüber
hinaus liegen verschiedene Kombinationen und Kon-
figurationen eines oder mehrerer der vorstehend be-
schriebenen Elemente innerhalb des Schutzumfangs
oder der technischen Ideen der vorliegenden Offen-
barung. Die anderen Kombinationen und Konfigura-
tionen, die ein oder mehrere neue Elemente umfas-
sen, die damit kombiniert werden, liegen ebenfalls
innerhalb des Schutzumfangs oder der technischen
Ideen der vorliegenden Offenbarung.
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Patentansprüche

1.  Steuerungsvorrichtung (40) zum Steuern eines
Abgasreinigungssystems (20), mit:
einem Abgasreinigungskatalysator (21), welcher in
einem Abgasdurchlass (11) einer Verbrennungskraft-
maschine (10) eines Fahrzeugs angeordnet ist; und
einer elektrischen Heizvorrichtung (23) zum Aufhei-
zen des Abgasreinigungskatalysators basierend auf
zugeführter elektrischer Leistung,
wobei die Steuerungsvorrichtung aufweist:
eine Aktivitätserlangungseinheit (43), welche derart
konfiguriert ist, dass diese eine Aktivität des Abgas-
reinigungskatalysators erlangt;
eine Heizsteuerungseinheit (42), welche derart konfi-
guriert ist, dass diese die elektrische Heizvorrichtung
veranlasst, den Abgasreinigungskatalysator gemäß
der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators im An-
sprechen auf einen Zündvorgang des Fahrzeugs auf-
zuheizen;
eine Berechnungseinheit (44), welche derart konfigu-
riert ist, dass diese einen zusätzlichen Heizbetrag für
das Abgas von der Verbrennungskraftmaschine ge-
mäß der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators
im Ansprechen darauf berechnet, dass die Verbren-
nungskraftmaschine nach dem Start des Aufheizens
des Abgasreinigungskatalysators durch die elektri-
sche Heizvorrichtung gestartet werden soll; und
eine Antriebssteuerungseinheit (41), welche derart
konfiguriert ist, dass diese eine Wärmemenge des
Abgases von der Verbrennungskraftmaschine ge-
mäß dem zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas
steuert.

2.  Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1, wobei
die Berechnungseinheit derart konfiguriert ist, dass
diese den zusätzlichen Heizbetrag für das Abgas mit
einer Zunahme der Aktivität des Abgasreinigungska-
talysators reduziert.

3.    Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, wobei die Berechnungseinheit derart konfiguriert
ist, dass diese den zusätzlichen Heizbetrag für das
Abgas gemäß einer Geschwindigkeit des Fahrzeugs
und/oder einer Beschleunigung des Fahrzeugs be-
rechnet.

4.  Steuerungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, wobei die Berechnungseinheit derart kon-
figuriert ist, dass diese den zusätzlichen Heizbetrag
für das Abgas gemäß einer Menge einer in dem Ab-
gas von der Verbrennungskraftmaschine enthaltenen
Reinigungs-Sollkomponente berechnet.

5.  Verfahren zum Steuern eines Abgasreinigungs-
systems (20), mit:
einem Abgasreinigungskatalysator (21), welcher in
einem Abgasdurchlass (11) einer Verbrennungskraft-
maschine (10) eines Fahrzeugs angeordnet ist; und

einer elektrischen Heizvorrichtung (23) zum Aufhei-
zen des Abgasreinigungskatalysators basierend auf
zugeführter elektrischer Leistung,
wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
Erlangen einer Aktivität des Abgasreinigungskataly-
sators (S103);
Aufheizen des Abgasreinigungskatalysators unter
Verwendung der elektrischen Heizvorrichtung gemäß
der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators im An-
sprechen auf einen Zündvorgang des Fahrzeugs
(S101 und S104 bis S106);
Berechnen eines zusätzlichen Heizbetrags für das
Abgas von der Verbrennungskraftmaschine gemäß
der Aktivität des Abgasreinigungskatalysators im An-
sprechen auf eine Anforderung zum Starten der Ver-
brennungskraftmaschine (S 107 bis S110); und
Steuern einer Wärmemenge des Abgases von der
Verbrennungskraftmaschine gemäß dem zusätzli-
chen Heizbetrag für das Abgas (S111).
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